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Ausführungsbestimmungen zur Durchführung der

Abschlussprüfung an Realschulen 2011
· Verordnung des Kultusministeriums über die Abschlussprüfung an Realschulen in der Fassung vom 8. September 2007
· Verordnung des Kultusministeriums über die Realschulabschlussprüfung an Freien Waldorfschulen vom 13. November 2006

· Verordnung des Kultusministeriums über die Abschlussprüfung an Abendrealschulen vom 5. September 2006

Anlagen
Drei Impulstexte zum Rahmenthema der Aufgabe "Texte lesen, auswerten und schreiben"

Zentrale Prüfungsmaßstäbe EuroKomPrüfung
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Kultusministerium übersendet Ihnen die Ausführungsbestimmungen zur Durchführung der Abschlussprüfung an Realschulen für das Schuljahr 2010/2011.

Die Schulleitungen sind verpflichtet, alle Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 die Kenntnisnahme der Ausführungsbestimmungen durch ihre Unterschrift bestätigen zu lassen. Die Unterschriftenliste ist aufzubewahren.

Formal und inhaltlich gibt es eine Reihe von Änderungen, daher sind die Ausführungsbestimmungen jeder Lehrkraft als Kopie auszuhändigen.
Die Impulstexte sollen sofort an die Deutschlehrkräfte, die Zentralen Maßstäbe für die EuroKomPrüfung an die Englischlehrkräfte weiter gegeben werden.

1. Grundsätzliches

Zweck der Prüfung

In der Abschlussprüfung soll nachgewiesen werden, dass das Ziel der Realschule erreicht ist. Der Prüfling muss in allen Prüfungsteilen eine eigenständige Leistung erbringen, die individuell zugeordnet werden kann.

a) Die Schulen holen die versiegelten Prüfungsaufgaben frühestens eine Woche vor dem Beginn der schriftlichen Abschlussprüfungen bei den Staatlichen Schulämtern ab und verwahren diese sicher. 

b) Die Erst- und Zweitkorrektoren sind darauf hinzuweisen, dass sie nach Übernahme der Prüfungsarbeiten für deren sichere Verwahrung verantwortlich sind.

c) Der Beginn der schriftlichen Prüfung wird jeweils zentral auf 8.00 Uhr festgesetzt. Die Öffnung der Prüfungsunterlagen durch den Schulleiter / die Schulleiterin, ggf. durch die beauftragte Fachlehrkraft darf frühestens ab 6.00 Uhr erfolgen.

d) Die den Aufgabensätzen der schriftlichen Prüfung beigefügten Korrekturhinweise sind zu beachten.

e) Für die schriftliche Prüfung verwendet der Erstkorrektor rot, der Zweitkorrektor grün.

f) Für die angemessene Bewertung der Prüfungsarbeiten hat im Anschluss an die Durchführung der schriftlichen Prüfung mit allen Erst- und Zweitkorrektoren der Partnerschulen eine gemeinsame Korrekturbesprechung stattzufinden. Die Teilnahme ist für alle Erst- und Zweitkorrektoren verpflichtend. Dabei werden allgemeine Kriterien für die Beurteilung der Prüfungsarbeiten vereinbart.
g) Die Schule kann den Schülerinnen und Schülern vor der mündlichen Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Pflichtfremdsprache Aufgaben schriftlich vorlegen. In diesem Fall kann der Schülerin oder dem Schüler eine angemessene Vorbereitungszeit eingeräumt werden.

h) Täuschungshandlungen: 

Bei den schriftlichen Prüfungen ist für eine ausreichende Aufsicht (mindestens 2 Lehrkräfte pro Prüfungsraum) zu sorgen.

Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch leistet, begeht eine Täuschungshandlung.

Das Mitführen von Handys und anderen kommunikationselektronischen Medien in der Prüfung ist verboten und gilt als Täuschungshandlung im Sinne von § 9 Abs. 1 der Verordnung über die Abschlussprüfung an Realschulen. Die Schülerinnen und Schüler müssen hierüber und über die nach der Prüfungsordnung vorgesehenen Folgen nochmals eindeutig vor dem Prüfungsbeginn informiert werden. 

(Vorlesen der Ziffer 1h).

2. Deutsch 

Die schriftliche Prüfung im Fach Deutsch besteht aus einem Aufsatz. Den Schülerinnen und Schülern werden vier Aufgaben zur Wahl gestellt, von denen eine zu bearbeiten ist. Die Bearbeitungszeit beträgt 240 Minuten. 

Die Aufgabe 3 „Texte lesen, auswerten und schreiben“ hat als Rahmenthema 2011 
„Körperbewusstsein - Körperkult - Schönheit?“ 

Die Impulstexte „Repräsentative Daten der Bundeszentrale zur gesundheitlichen Aufklärung“, „Sportsucht: Wenn trainieren zur Krankheit wird“ und „Schlankheitswahn Schönheit um jeden Preis?" sind beigefügt. 

Zur Bearbeitung der Aufgabe 3 „Texte lesen, auswerten und schreiben“ dienen die Impulstexte und das selbst erstellte Kompendium. Texte aus dem Kompendium, aus denen Textstellen wörtlich übernommen werden, müssen dem Prüfungsaufsatz beigelegt werden. 

Die Fachlehrkräfte tragen Sorge dafür, dass im Kompendium sowie in der Ganzschrift keine unzulässigen Materialien (Hilfsmittel) enthalten sind, insbesondere keine Musteraufsätze. 

Das Kompendium muss rechtzeitig vor der Prüfung eingesammelt und geprüft werden. 

Es wird nur an die Schülerinnen und Schüler bei der Prüfung ausgegeben, die die Aufgabe 3 wählen. 

Die Aufgabe 4 „Produktiver Umgang mit Texten“ bezieht sich auf eine Ganzschrift. Die Ganzschrift für die Prüfung 2011 ist „Weggesperrt“ von Grit Poppe. 
Zu dieser Ganzschrift erhalten Sie ausführliche Informationen unter der Internet-Adresse 

http://www.schule-bw.de/schularten/realschule/pruefungen/realabschlusspruefung/unterstuetzung.

Erlaubt ist die Benutzung der an der Schule eingeführten Ausgabe der für Aufgabe 4 vorgeschriebenen Ganzschrift. Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre eigenen Exemplare mit eingetragenen Randnotizen verwenden. Die Ganzschrift muss rechtzeitig vor der Prüfung eingesammelt und geprüft werden. Die Ganzschrift wird für die Dauer der Prüfung nur den Schülerinnen bzw. Schülern zur Verfügung gestellt, die die Aufgabe 4 bearbeiten.
In der schriftlichen Prüfung darf ein Rechtschreibwörterbuch verwendet werden. 

Die Ganzschrift für die Prüfung 2012 ist „Grafeneck“ von Rainer Gross.

3. Mathematik
Die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik setzt sich aus einem Pflichtbereich und einem Wahlbereich zusammen. Im Wahlbereich werden vier Aufgaben angeboten, von denen die Fachlehrerinnen und Fachlehrer drei auswählen und den Schülerinnen und Schülern vorlegen. Im Rahmen der Prüfung sind die Aufgaben des Pflichtbereichs und zwei der drei von der Fachlehrkraft ausgewählten Aufgaben des Wahlbereichs zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten. Bearbeiten die Schülerinnen und Schüler mehr als zwei Aufgaben im Wahlbereich, so werden die beiden besten Lösungen gewertet.

Die Benutzung einer zugelassenen Formelsammlung ohne Ergänzungen, eines nicht programmierbaren elektronischen Taschenrechners sowie die Benutzung von Parabelschablone und Zeichengeräten sind erlaubt. Die Formelsammlung muss rechtzeitig vor der Prüfung eingesammelt und geprüft werden. Sie wird den Schülerinnen und Schülern bei der Prüfung ausgegeben.

Schulfremde: 

Den Prüflingen der Schulfremdenprüfung stehen bei der schriftlichen Prüfung im Fach Mathematik alle Aufgaben zur eigenen Auswahl zur Verfügung. 

Sie müssen folglich im Wahlbereich 2 von den 4 Aufgaben bearbeiten (im Pflichtbereich sind alle Aufgaben zu bearbeiten).

4. Pflichtfremdsprache

Die schriftliche Prüfung in der Pflichtfremdsprache besteht aus den Teilbereichen: textorientierte Aufgaben, kontextbezogene Aufgaben zu Wortschatz und grammatischen Strukturen, themengebundene Sprachproduktion sowie Anwendung erworbener Arbeitstechniken und methodischer Fertigkeiten. Insgesamt stehen den Schülerinnen und Schülern dafür 120 Minuten Bearbeitungszeit zur Verfügung.

In der schriftlichen Prüfung darf kein Wörterbuch verwendet werden.

EuroKomPrüfung

Im ersten Schulhalbjahr der Klasse 10 wird in der Pflichtfremdsprache der Realschule eine mündliche Prüfung durchgeführt, für die das Kultusministerium zentrale Prüfungsmaßstäbe vorgibt (EuroKomPrüfung). Diese wird von der Fachlehrkraft der Klasse und einer weiteren vom Schulleiter bestimmten Fachlehrkraft abgenommen. Die Schülerinnen und Schüler werden gemäß ihren Wünschen einzeln oder zu zweit geprüft. Die EuroKomPrüfung dauert etwa 15 Minuten je Schülerin bzw. Schüler. Zwischen den einzelnen Prüfungsteilen darf keine Pause gemacht werden. Direkt im Anschluss setzen die beiden beteiligten Fachlehrkräfte die Note fest und teilen diese unmittelbar der Schülerin bzw. dem Schüler auf Wunsch mit. 
Über die EurokomPrüfung wird eine Niederschrift gefertigt und von den beiden beteiligten Lehrkräften unterschrieben. 

Die beigefügten Zentralen Maßstäbe EuroKom sind genau zu beachten.
5. Mündliche Prüfung

Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder Gruppenprüfung durchgeführt werden. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Dem Schüler wird vor Beginn der Prüfung die Möglichkeit gegeben, ein Schwerpunktthema zu benennen. (In ausreichendem zeitlichem Abstand vor Beginn der Prüfung). Das Schwerpunktthema wird in die mündliche Prüfung des jeweiligen Faches einbezogen. Jeder Schüler wird je Fach etwa zehn Minuten geprüft.
In Ergänzung zu § 5 Abs. 2 der Prüfungsordnung wird für die mündliche Prüfung analog zur Kompetenzprüfung Folgendes festgelegt:

Jedem Fachausschuss gehört als Leiter der Vorsitzende/als Leiterin die Vorsitzende oder ein von ihm / ihr bestelltes Mitglied des Prüfungsausschusses, das an einer anderen Schule tätig ist, an.

6. Fächerübergreifende Kompetenzprüfung

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung ist eine mündliche Prüfung, die alle Schülerinnen und Schüler der Realschule in Gruppen ablegen müssen. Eine Schülergruppe umfasst in der Regel drei bis fünf Schülerinnen und Schüler. 

Inhalt der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung ist ein von Schülerinnen und Schülern selbst gewähltes und bearbeitetes Thema, welches sich auf die Bildungsstandards mindestens zweier Fächer oder Fächerverbünde bezieht und auf jeden Fall dem Anspruchsniveau der Klasse 10 entspricht.

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird auf der Grundlage einer zuvor zu erstellenden Dokumentation durchgeführt und besteht aus einer Präsentation zu dem gewählten Thema und einem direkt daran anknüpfenden Prüfungsgespräch.

Ziel der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung im Rahmen der Realschulabschluss-prüfung ist, dass Schülerinnen und Schüler im Team eine komplexe Fragestellung projektorientiert bearbeiten und ihre Ergebnisse dokumentieren, präsentieren und reflektieren. Diese Arbeitsweise erfordert neben fundierter Fachkompetenz auch die Fähigkeit, im Team lösungsorientierte Vorgehensweisen zu planen und durchzuführen, sowie Alternativen zu entwickeln und eigenständige Entscheidungen zu treffen.

In der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung zeigen die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeit, das gewählte Thema fächerübergreifend zu bearbeiten, in die beteiligten Fächer und Fächerverbünde einzubinden, die Thematik zu vertiefen, ihre Meinung zu vertreten, Alternativen zu entwickeln und zu reflektieren.

Zu Beginn des 10. Schuljahres finden sich Gruppen von drei bis fünf Schülerinnen und Schüler. Jede Gruppe formuliert ihr Thema und reicht dieses innerhalb von etwa sechs Wochen nach Beginn des Schuljahres ein. Die Schulleitung genehmigt das Thema nach Beratung in der Stufenkonferenz. Sie weist den Schülergruppen zwei Lehrkräfte zur Beratung und Begleitung zu, die nach Möglichkeit in Klassenstufe 10 unterrichten.

Das Thema wird in den Gruppen im Verlauf des 10. Schuljahres projektorientiert bearbeitet. Zusätzlich steht eine intensive Phase von ca. 3 Wochen im Anschluss an die Bekanntgabe der Jahresleistungen zur Verfügung. Die Gruppe erstellt eine Dokumentation, die rechtzeitig vor der Prüfung abgegeben wird.

Prüfungsgegenstand ist die Präsentation und ein direkt daran anknüpfendes Prüfungsgespräch auf der Grundlage der vorgelegten Dokumentation.

Zwischen Präsentation und Prüfungsgespräch darf keine Pause gemacht werden.

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird als Gruppenprüfung durchgeführt, wobei jede Schülerin / jeder Schüler eine individuelle Note erhält.

In begründeten Ausnahmefällen kann mit Genehmigung der Schulleitung die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung auch in einer kleineren Gruppe oder als Einzelprüfung durchgeführt werden.

Die Prüfungszeit beträgt für jeden Prüfling etwa 15 Minuten, wobei der zeitliche Umfang von Präsentation und Prüfungsgespräch annähernd gleich sind.

Die Präsentation kann schriftliche, mündliche und praktische Leistungen enthalten.

Neben der Gruppenpräsentation werden die Schüler einzeln mündlich fachbezogen zur übergreifenden Thematik in der Gruppe geprüft. Das Prüfungsgespräch bezieht sich über das Thema hinaus auf weitere, vorwiegend aus den Klassen 9 und 10 stammende Inhalte der betroffenen Fächer und Fächerverbünde. 

Dabei ist die Dokumentation, die nicht bewertet wird, Grundlage des Prüfungsgesprächs. Die während der Projektphase gezeigten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden ebenfalls nicht im Sinne einer Anmeldenote in die Bewertung einbezogen. Die Reflexion über Themenwahl, Arbeitsprozess und Dokumentation ist jedoch Gegenstand der Präsentation und des Prüfungsgesprächs und fließt damit in die Beurteilung mit ein. 

Bei der Notenbildung ist die Notenbildungsverordnung, speziell  § 5 Abs. 3 zu beachten.

Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss das Ergebnis der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung fest und teilt es jeder Schülerin / jedem Schüler auf Wunsch mit. Der Fachausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit.

Über jede Fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird eine Niederschrift angefertigt und von den Mitgliedern des Fachausschusses unterschrieben.

Dem Fachausschuss gehören an: der Vorsitzende oder ein von ihm bestelltes Mitglied des Prüfungsausschusses, das an einer anderen Schule tätig ist, als Leiterin / Leiter,

die beiden vom Schulleiter zugewiesenen Lehrkräfte (Absatz 7 Abschlussprüfungsverordnung), von denen einer zugleich Protokollführer/in ist.

7. Abendrealschulen und Freie Waldorfschulen

Die Prüfung findet zeitgleich mit der ordentlichen Realschulabschlussprüfung statt.

Die Abendrealschulen erhalten für die schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Pflichtfremdsprache die gleichen Aufgaben wie die öffentlichen und privaten Realschulen.

Die Freien Waldorfschulen erhalten für die schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern Deutsch und Pflichtfremdsprache die gleichen Aufgaben wie die öffentlichen und privaten Realschulen. Für Mathematik werden gesonderte Aufgaben gestellt.

8. Schulfremdenprüfung

Die Staatlichen Schulämter nehmen Meldungen bis zum 1. März jeden Jahres entgegen und beauftragen eine oder bei Bedarf mehrere öffentliche Realschulen mit der Durchführung der Abschlussprüfung.
Die EuroKomPrüfung im Fach Englisch wird im gleichen Zeitraum wie die anderen mündlichen Prüfungen (nicht im ersten Schulhalbjahr) durchgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Johannes Bergner
Ministerialrat

Leiter des Referats Hauptschulen und Werkrealschulen, 
Realschulen, Medienpädagogik
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